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Anhang 3 zu Weisung III / 4.2
Formular individuelle Rückkehrhilfe
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Per Telefax an:  
Per Telefax an:


BFM


_______________
Abt. Zentrale Verfahren
SwissREPAT



und Rückkehr
Fax-Nr. 043 816 74 58



Quellenweg 6 


3003 Bern-Wabern
Kantonale Stelle

Dossiernummer N       
Identität der begünstigten volljährigen Personen
(NAME/Vorname/Geburtsdatum/Nationalität)

     
Jede der oben angeführten Personen bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie die Schweiz definitiv und selbständig verlässt. Zudem bestätigt jede Person, davon Kenntnis zu haben, dass Rückkehrhilfe nur einmalig gewährt wird und zurückerstattet werden muss, wenn sie die Schweiz nicht verlässt oder später wieder in die Schweiz einreist. 

Datum und Unterschrift:
Datum und Unterschrift:

Die Unterzeichnung dieser Erklärung durch jede erwachsene begünstigte Person ist unerlässlich.

Begünstigte Minderjährige:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen

(Zutreffendes ankreuzen)

 FORMCHECKBOX 
 
Zugehörigkeit zum Kreis der Begünstigten geprüft (Art. 63 AsylV 2)

 FORMCHECKBOX 
 
Alle notwendigen Schritte zur Ausreise innert Frist vorgenommen (Art. 73 AsylV 2), Kopien neu beschaffter Reisedokumente an BFM übermittelt

 FORMCHECKBOX 

Hängiges Asylgesuch/Beschwerde: Rückzugserklärung liegt vor (bitte beilegen)

 FORMCHECKBOX 

Anerkannte Flüchtlinge: Verzichtserklärung liegt vor (bitte beilegen)

Kontrolle der Ausschlussgründe (Art. 64 AsylV 2)

(Zutreffendes ankreuzen)

 FORMCHECKBOX 

keine Verbrechen oder mehrfachen Vergehen begangen

 FORMCHECKBOX 

kein Missbrauchsfall vorliegend

 FORMCHECKBOX 

keine genügenden finanziellen Mittel oder andere Vermögenswerte vorhanden

Die kantonale Stelle hat die notwendigen Kontrollen zwingend vorzunehmen (vgl. Weisung 4.2.3).

	Dossiernummer N       

	Antrag Kanton

CHF
	Genehmigt BFM

CHF

	Finanzielle Hilfe gemäss Weisung III / 4.2

(Kompetenz Kanton)

	     
	     

	Materielle Zusatzhilfe gemäss Weisung III / 4.2


	     
	     

	Medizinische Rückkehrhilfe gemäss Weisung 

III / 4.2 (Zeugnis und Kostenaufstellung)


	     
	     

	Total


	     
	     

	Bemerkungen




Luftweg
 FORMCHECKBOX 
 
Landweg
 FORMCHECKBOX 

Abreisedatum:
      
Zielland:      
Flugnummer:
      
Genaue Bezeichnung der kantonalen Stelle:

     
Kontaktperson für Rückfragen :      
(Tel.
)

Ort und Datum :
Stempel und Unterschrift :

Auszufüllen durch BFM:

	Auszahlung durch Kanton:

CHF
     

	Auszahlung durch swissREPAT :

CHF
     


	Datum, Kurzzeichen und Visum, Abteilung Zentrale Verfahren und Rückkehr
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